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Beschlussübersicht

13.02.2025 
 

öffentlich 1

 

Baugebiet "Füllerstadel, BA I": Kanalbauarbeiten, Erdarbeiten Wasserleitung und 
Straßenbauarbeiten: Vorstellung der Teilnehmerliste J 

J

Antrag auf Verlängerung der Zurückstellungsfrist gemäß § 15 Abs. 3 S. 4 BauGB J 
J

Baugebiet "Appertshofen-Nord, BA II": Ausschreibung gemeindlicher
Baugrundstücke J 

J

Erlass einer Benutzungssatzung für kommunale Kindertageseinrichtungen J 
J

Erlass einer Friedhofssatzung und einer Friedhofsgebührensatzung J 
J

Der Gemeinderat beschließt, folgende Firmen an der Ausschreibung zu beteiligen: 

- Max Zehentbauer GmbH - Altmannstein - Schafshill
- Strabag GmbH - Regensburg 
- BGS Erd- und Straßenbau GmbH - Ingolstadt 
- Ignaz Schmid GmbH - Burgheim 
- Richard Schulz Tiefbau GmbH - Neuburg an der Donau
- Finkenzeller Bau GmbH - Berg im Gau - Alteneich 
- PuschBau GmbH - Kinding - Pfraundorf
- Schelle Straßenbau GmbH - Pfaffenhofen - Ilm 
 2025 / 8  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 8

Der Gemeinderat beschließt, gemäß § 15 Abs. 3 S. 4 BauGB, den Antrag auf Verlängerung der 
Zurückstellungsfrist des Antrags auf Vorbescheid zum Neubau eines Hähnchenmaststalls mit 
29.990 Tierplätzen, Fl.Nr. 1891, Gemarkung Neuhau, um zwölf Monate. 2025 / 9  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 9

Der Gemeinderat beschließt, die o.g. Grundstücke zu einem Preis von 380,00 EUR/m² zuzüglich 
Erschließungskosten in Höhe von voraussichtlich ca. 80,00 EUR/m² öffentlich auszuschreiben. 
Die Bewerbungsfrist wird vom 14.02.2025 bis 28.03.2025 festgesetzt. 2025 / 10  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 10

Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Benutzungssatzung für Kindertageseinrichtungen in 
der vorliegenden Form. Die Satzung tritt zum 01. September 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Benutzungssatzung für Kindertageseinrichtungen vom 10. Oktober 2012 außer Kraft. 2025 / 11  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 11

Der Gemeinderat beschließt die Friedhofs- und Bestattungssatzung in der vorliegenden Form. 
Die Satzung tritt zum 01. März 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofs- und 
Bestattungssatzung vom 11. Juni 2010 außer Kraft. 2025 / 12  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 12

Der Gemeinderat beschließt die Friedhofsgebührensatzung in der vorliegenden Form. Die 
Satzung tritt zum 01. März 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 11. 
Juni 2010 außer Kraft. 2025 / 13  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 13

Der Gemeinderat beschließt, die Friedhofsgebühren zum 01.01.2027 auf eine 50%ige 
Kostendeckung zu erhöhen. 2025 / 14  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0

Seite 1 von 2

GR 2025 / 14



Erstellung des Jahresabschlusses 2023 für die gemeindliche Wasserversorgung und die 
Photovoltaikanlagen J 

J

Wasserversorgung Stammham - Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 J 
J

Haus der Kinder: Nachträge 03 und 04 MALER STARK GmbH & Co. KG J 
J

Auftragsvergabe: Erstellung eines Verkehrskonzeptes J 
J

Der Gemeinderat beschließt, der Halser & Kiendl Steuerberater PartGmbB den Auftrag für die 
Erstellung des Jahresabschlusses 2023 für die gemeindliche Wasserversorgung und für die 
Photovoltaikanlagen zu Gesamtkosten in Höhe von 2.499,00 EUR zu erteilen. Des Weiteren wird 
die Verwaltung ermächtigt, den Auftrag für die nächsten Jahre selbständig zu erteilen. 2025 / 15  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 15

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2022 wie vorstehend erläutert fest. Die 
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sind weiterhin banküblich zu verzinsen. 2025 / 16  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 16

Das Gremium beschließt, als Berechnungsmethode für den kalkulatorischen Zins die 
Restwertmethode anzuwenden. 2025 / 17  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 17

Das Gremium beschließt, als kalkulatorischen Zinssatz die jeweils aktuelle Veröffentlichung aus 
der Gemeindekasse mit einem durchschnittlichen Zinssatz der letzten zehn Jahre für alle 
Laufzeiten anzuwenden. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 ist daher ein 
kalkulatorischer Zins von 0,6% pro Jahr anzuwenden. 2025 / 18  

Abstimmungsergebnis: Für: 16  / Gegen: 0 GR 2025 / 18

Der Gemeinderat beschließt, den Nachtrag 03 der MALER STARK GmbH & Co. KG i. H. v. 
933,50 EUR zu genehmigen. 2025 / 19  

Abstimmungsergebnis: Für: 15  / Gegen: 1 GR 2025 / 19

Der Gemeinderat beschließt, den Nachtrag 04 der MALER STARK GmbH & Co. KG i. H. v. 
8.470,67 EUR zu genehmigen. 2025 / 20  

Abstimmungsergebnis: Für: 15  / Gegen: 1 GR 2025 / 20

Der Gemeinderat beschließt, die gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft für 
Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH, München zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes in 
Höhe von 13.625,50 EUR zu beauftragen. 2025 / 21  

Abstimmungsergebnis: Für: 10  / Gegen: 6
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